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Nr. 1 links holt selbst Munition, während Nr. 1

rechts einzig auswischt.
Z. 103. Fehlen 5 Mann, so bleiben die beiden

Nr. 1 und Nr. 3, links.
Nr.tzt rechts legt nach Vollendung der Ladung den

Wischer in die Ladczeughaken, begibt sich an die Stelle
von,Nr. 3 rechts und hilft daselbst wischen, nachher nimmt
er den sLuntenstock aus den Kloben, feuert die Piece
los, steckt den Luntenstock wieder in die Kloben und
ergreift den Wischer.

Bedienung des Feldgeschützes in Verschan«
zungen.

Z. 104. Auch die 24pfündigen Haubizen sollen in
Verschanzungen bedient werden wie das Feldgeschütz.

Von Hrn. v. Sinner, welcher überhaupt die meisten

Auslassungen und Veränderungen verlangte, wurden noch

folgende Auslassungen in der Feldgeschützschule vorge«
schlagen, jedoch nicht angenommen.

Bedienungsmannschaft.
§. 1. Es soll der Bedienung von 10 bis 12 Mann

für außerordentliche Fälle nicht erwähnt werden.

Ausrüstung.
Die Ausrüstung der 12pfündigen Kanonen können

und sollen gleich sein, wie bei den kpsündigen Kanonen.

Antreten zum Geschütze.
ZZ. ß u. 7. Die Art, rechter und linker Hand sich

vor die Piccen aufzustellen, soll ausgelassen werden.

Bewegungen mit aufgeproztem Geschütze.
ZZ. 20, 21 u. 22. Bewegungen mit Zugsträngen

auslassen, er habe sie nie gebraucht, dieselben seien zum

Stückhalten nöthig.
Wendungen mit abgeproztem Geschütze.
§Z. 41, 42, 43, 44, 45 u. 46 können alle ausge«

lassen werden.
1. Die Wendungen rechts und links in die Flanke

können vollzogen werden durch die Kommando's: von
Hand vor oder rückwärts; Rechts oder links
in die Flanke. Marsch! so müsse es bei aufgeproztem

Geschütze geschehen.

2. Die ganze Wendung mit abgeproztem Geschütze

ohne Schlepplau lasse sich nur denken, wenn man
rückwärts feuern wolle. Nun befinden sich rückwärts die

Caissons, gegen diese werde man doch nicht feuern wollen.

Hr. v. Sinner trug überdieß auf nachfolgende

Veränderungen an, die ebenfalls nicht genehmigt wurden.

Austheilung der Ausrüstung.
§. 14. Wischer und Luntenstock sollen schon beim Rüsten

ergriffen werden; geschehe dieß aber jewcilen beim Auf-
und Abprozen, so werde das Aus- und Abprozen
verzögert.

Bewegungen mit Zugsträngen.
Z. 20. Die Nummern mit Zuasträngen sollen an die

Wagscheilhakcn anhängen, es finde weniger Krastverlust
statt, als wenn sie an die Lünsehaken anhängen, da in
letzterm Falle die Zugstränge nicht parallel mit der
Marschrichtung angezogen werden.

Beim Abhängen solle sich die Mannschaft rechts

drehen, weil die Zugstränge von der linken gegen die

rechte Seite hangen.

Verrichtungen mit dem Wischer.
Da Nr. 1 rechts die linke Schulter vorbringen solle,

so können, ohne gezwungene Stellung, die Füße nicht
mehr gleichmäßig geöffnet sein, sondern der linke Fnß
soll parallel stehen mit der Are der Räder, der rechte

Fuß hingegen parallel mit den Radfelgen.
Ladung mit Kommand.o.

§. 70. Nr. 1 links solle ebenfalls mit der Beaufsichtigung

des Zündloches beauftragt werden, da nicht nur
Nr. 1 rechts, sondern auch Nr. 1 links, Gefahr laufe,
attrapirt zu werden.

Z. 73. Es solle nicht zu Ende der Ladung beim Richten

die Kurbel mit der linken Hand ergriffen werden,
sondern beim Beginn der Ladung dieselbe^mit der rechten

gedreht werden.
Die Art des Zurücktretcns von Nr. 3 rechts hält er

für schwierig, es sollte diese Nummer, wie Nr. 3 links,
mit drei Schritten zurücktreten.

Geschwinde Ladung.
Z. 87. Nr. 2 rechts solle, gleich den Andern, behilflich

sein, das durch den Rücklauf zurückgetriebene
Geschütz wieder vorzubringen.

Hr. Oberst Volz hingegen trug darauf an, die
Bedienung des Feldgeschützes in Verschanzungen aus zu.
lassen.

Pofitionsgeschiitzschule.

Inhalt.
1. Wurde die Bedienung der Haubizen ausgelassen,

da ihre Bedienung in Verschanzungen wie beim Feldgeschütz

geschehen könne.

Bedienung der Kanonen.
Auf das Kommando: Patron in Lauf! soll, wie

beim Feldgeschoß, auch zugleich die Kugel geladen werden,

mit einziger Ausnahme, wenn mit glühenden Kugeln
geschossen wird, in letzterm Falle soll in der Regel die

Kugel nicht vorgesetzt werden.

Umwechslun g.
Dieselbe geschieht wie beim Feidgeschütz, nachdem das

Geschütz aus der Schießscharte gebracht worden.
Außer diesen Abänderungen trug Hr. v. Sinner noch

auf folgende an, welche aber nicht angenommen wurden:
1. Nr. 3 links solle zum Richten die gleiche Stellung

annehmen, wie beim Feldgeschütz.
2. Beim Mörser solle zuerst die Seitenrichtung gegeben

werden, und nachher die Höhenrichtung; da die
Elevation durch späteres Hin- und Herschieben des Mörsers

verändert werden könnte, auch damit man mehr Zeit
habe, allfällig Elevations - Berechnungen zu vollenden.

Lesefrüchte. Die Kehler aus kühner Uebcreilung
begangen, bringen weniger Nachtheil, als die aus zu großer
Bedachtsamknt. (Militärische Briefe eines Verstorbenen.
All>o,f, tsi2. Seite SS.)

Dieser Satz sollte mit goldenen Buchstaben in Fah.
nen, mehr noch in unsere Herzen geschrieben werden. Frei-
lick wäre cS am besten, wenn man gar keine Fehler machen
würde. Zu große Bedachtsamkeir ist aber bei unsern zerstückel.
ten Verhältnissen, wo so viele Rückstchlcn ins Spiel kommen,
eher zu besorgen, als kühne Uebcreilung.

Druck und Verlag von Chr. Fischer in Bern.
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